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Verordnung 
über die Organisation des Handwerks der DDR

vom 22. Februar 1990

§ 1
(1) Die Ausübung eines Handwerks oder eines handwerks

ähnlichen Gewerbes ist den in der Handwerksrolle oder im 
Verzeichnis der Inhaber handwerksähnlieher Betriebe einge
tragenen natürlichen und juristischen Personen und Personen
gesellschaften gestattet.

(2) Die Führung der Handwerksralle und des Verzeichnis
ses der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe obliegt den 
Handwerkskammern. Die Handwerkskammern sind berech
tigt, notwendige Auskünfte zur Wahrnehmung ihrer Verant
wortung zur Führung der Handwerksrolle und des Verzeich
nisses der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe von den ein
getragenen oder einzutragenden Betrieben zu verlangen.

(3) Die Richtlinie zur Führung der Handwerksrdlle und des 
Verzeichnisses der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe (An
lage 2) wird für verbindlich erklärt.

(4) Handwerksbetrieb im Sinne dieser Verordnung ist ein 
Betrieb, der handwerksmäßig arbeitet und vollständig oder 
überwiegend Tätigkeiten ausübt, die im Verzeichnis der Hand
werksberufe (Anlage 3) enthalten sind.

(5) Betrieb eines handwerksähnlichen Gewerbes im Sinne 
dieser Verordnung ist ein Betrieb, der vollständig oder über
wiegend Tätigkeiten ausübt, die im Verzeichnis der hand
werksähnlichen Gewerbe (Anlage 4) aufgeführt sind.

(6) Die Ausübung eines Handwerks als Gewerbe oder eines 
handwerksähnlichen Gewerbes ist nach den gewerberecht
lichen Bestimmungen der zuständigen Gewerbebehörde anzu
zeigen. Die Ausübung eines Handwerks als Gewerbe oder 
eines handwerksähnlichen Gewerbes ohne Eintragung in die 
Handwerksrolle oder das Verzeichnis der Inhaber handwerks
ähnlicher Betriebe gilt als Pflichtverletzung und ist als solche 
nach dem geltenden Gewerberecht zu ahnden.

(7) Gegen die Entscheidungen der Handwerkskammer steht 
den Mitgliedern der Handwerkskammern bzw. Bürgern das 
Recht der Beschwerde zu. Die Beschwerde ist innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen nach Eingang der Entscheidung beim Vor
stand der Handwerkskammer einzulegen. Uber die Be
schwerde entscheidet der Vorstand der Handwerkskammer in 
der nach Eingang der Beschwerde folgenden Sitzung endgül
tig. Gegen die Entscheidung des Vorstandes der Handwerks
kammer kann das Mitglied bzw. der Bürger Antrag zur Nach
prüfung durch das zuständige Gericht stellen. Für das Ver
fahren gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 14. De
zember 1988 über die Zuständigkeit und das Verfahren der 
Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
(GBl. I Nr. 28 S. 327).

§ 2

Die Organisation der Interessenvertretung und Selbstver
waltung des Handwerks der DDR erfolgt in Innungen und 
Handwerkskammern.

§3
Innungen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Handwer

kern des gleichen Handwerks oder solcher Handwerker, die 
sich fachlich nahestehen zur Förderung gemeinsamer gewerb
licher Interessen innerhalb eines Stadt- bzw. Landkreises oder 
Bezirkes. Inhaber von handwerksähnlichen Betrieben können 
Fachgruppen bilden. Sie sind berechtigt, sich zu Bezirks- und 
DDR-Verbänden zusammenzuschließen. Die Innungen, Fach
gruppen und ihre Verbände sind juristisch selbständig und 
erlangen ihre Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das vom 
zuständigen staatlichen Vertragsgericht zu führende Register.

§4
(1) Handwerkskammern sind die Interessenvertretungen 

aller Handwerker und Inhaber von handwerksähnlichen Be

trieben eines Bezirkes. Sie haben insbesondere für einen ge
rechten Ausgleich der Interessen ihrer Mitglieder zu sorgen. 
Handwerkskammern sind juristisch selbständig.

(2) Das Statut der Handwerkskammern gemäß Anlage 1 
wird für verbindlich erklärt.

(3) Die Handwerkskammern fördern den Zusammenschluß 
der Handwerker und Inhaber von handwerksähnlichen Be
trieben zu Innungen und Innungsverbänden bzw. Fachgrup
pen und Verbänden. Für die Tätigkeit und die Aufgaben der 
Innungen und Innungsverbände sowie Fachgruppen und Ver
bände gelten die von den Handwerkskammern beschlossenen 
Rahmenordnungen. Die Handwerkskammer übt die Aufsicht 
über die Innungen und Fachgruppen hinsichtlich der Einhal
tung der für sie geltenden Rahmenordnung aus.

(4) Die Innungen und Fachgruppen arbeiten auf der Grund
lage von Satzungen, die von den Handwerkskammern zu be
stätigen sind.

(5) Die Handwerkskammern können zur Förderung und 
Unterstützung der Innungs- und Fachgruppentätigkeit sowie 
zur Lösung ihrer Aufgaben in den Stadt- und Landkreisen 
ihrer Bezirke Geschäftsstellen unterhalten. Für die Tätigkeit 
und Aufgaben ihrer Geschäftsstellen ist von den Handwerks
kammern eine Geschäftsordnung zu beschließen.

§5
(1) Den Handwerkskammern werden Befugnisse der Be

rufsaus- und -Weiterbildung einschließlich der Meisterausbil- 
dung übertragen. Einzelheiten werden in Rechtsvorschriften, 
die in Abstimmung mit den Handwerkskammern erarbeitet 
werden, geregelt.

(2) Die Handwerkskammern nehmen bis zur Konstituierung 
der Innungsverbände die Funktion als Tarifpartner der Ge
werkschaften wahr und vertreten die Inhaber der Handwerks
und handwerksähnlichen Betriebe.

§ 6
Die Handwerkskammern sind berechtigt, Verwaltungs

gebühren entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften zu 
erheben und von den Mitgliedern die Entrichtung von Beiträ
gen und Umlagen zu verlangen. Die Gebührenordnung sowie 
die Beitrags- und Umlagenordnungen werden durch die 
Handwerkertage der Bezirke beschlossen.

§7
(1) Die gemeinsame Interessenvertretung der Handwerks

kammern ist der Handwerkertag der DDR.
(2) Der Handwerkertag der DDR setzt sich aus den Präsi

denten und je zwei Mitgliedern der Vorstände der Hand
werkskammern zusammen.

(3) Das Präsidium des Handwerkertages der DDR bilden 
die Präsidenten der Handwerkskammern. Der Präsident des 
Handwerkertages der DDR und zwei Vizepräsidenten werden 
im Fünfjahreszyklus vom Handwerkertag der DDR direkt ge
wählt.

(4) Das Präsidium tagt viermal jährlich. Dem Präsidium ist 
ein hauptamtliches Büro mit Sitz in Berlin zugeordnet. Es 
wird durch Umlagen der Handwerkskammern finanziert.

(5) Das Präsidium vertritt die Interessen der Mitglieder der 
Handwerkskammern gegenüber den zuständigen staatlichen 
Organen und veröffentlicht jährlich einen Rechenschafts
bericht.

(6) Der Handwerkertag der DDR ist Herausgeber eines zen
tralen Presseorgans.

§ 8
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Verordnung vom 21. Februar 1973 über das Statut der 
Handwerkskammern der Bezirke (GBl. I Nr. 14 S. 126),


